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 Veröffentlicht am 08.03.1978

Norm

ABGB §861

ABGB §878

ABGB §957

ABGB §964

ABGB §1295 IIf7g

ABGB §1300 §A

ABGB §1300 B

ABGB §1300 D

Rechtssatz

Wer einem anderen die Einlagerung von Sachen in seinem vom anderen auf dessen Kosten errichteten Schuppen

gestattet und dem anderen auf dessen Mitteilung, die Sachen versichern lassen zu wollen, wahrheitswidrig erklärt, daß

sie ohnehin bereits mit dem Schuppen mitversichert seien, so daß der andere die Versicherung seiner Sachen

unterläßt, verletzt fahrlässig eine als Nebenverp<ichtung des Hauptvertrages bestehende Sorgfaltsp<icht und haftet

für nachteilige Folgen der unterlassenen Versicherung der Sachen nach den Grundsätzen des § 1295 ABGB; § 1300

ABGB gelangt nicht zur Anwendung.
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